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RS OGH 1932/11/18 5Os906/32
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.11.1932

Norm

StPO §152

Rechtssatz

Ein falsches gerichtliches Zeugnis, das von einer im § 152 StPO begünstigten Person abgelegt wurde, ohne daß diese

über ihr Entschlagungsrecht belehrt wurde, läßt sich nicht nach dem § 199 lit a StG beurteilen.
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